
Amtliche Bekanntmachung des Kreisausschusses des Kreises Offenbach 
 
Änderung der Satzung des Abwasserverbandes Langen/Egelsbach/Erzhausen 
Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Langen/Egelsbach/Erzhausen hat am 
04.12.2024 sowie am 10.03.2025 folgende Änderungen der Verbandssatzung beschlossen: 
 

1. In § 15 Abs. 1 Ziff. 8 wird die Angabe „50.000,00 Euro“ durch „100.000,00 EUR“ 
ersetzt. 

 
2. In § 18 Abs. 1 Ziff. 3 wird die Angabe „50.000,00 €“ durch „100.000,00 EUR“ 

ersetzt.  
 

3. In § 28 Abs. 1 werden die Wörter „in der Langener Zeitung“ durch „in der 
Offenbach Post“ ersetzt. 

 
 

Genehmigung 
 

„Die von der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Langen/Egelsbach/Erzhausen 
in ihrer Sitzung am 04.12.2024 sowie im Umlaufverfahren am 10.03.2025 beschlossenen 
Änderungen der Verbandssatzung werden gemäß § 58 des Gesetzes über Wasser- und 
Bodenverbände vom 12.02.1991 (BGBl I S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15.05.2002 (BGBl. I S. 1578) in Verbindung mit § 7 Abs. 6 Hessisches Ausführungsgesetz 
zum Wasserverbandsgesetz vom 16.11.1995, zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. 
September 2024 (GVBl. 2024 Nr. 54) genehmigt. 
 
Die Änderung der Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.“ 
 
 
Die Satzung des Abwasserverbandes Langen/Egelsbach/Erzhausen in der Form der 
Änderungen vom 04.12.2024 und 10.03.2025 sowie die Genehmigung können während der 
üblichen Dienstzeiten beim Fachdienst Kommunalaufsicht, Recht und 
Ordnungsangelegenheiten im Kreishaus, Werner-Hilpert-Str. 1, 63128 Dietzenbach in 
Papierform eingesehen werden. Gegen Kostenerstattung können entsprechende Ausdrucke 
gefertigt werden. 
 
Dietzenbach, den 31.03.2025 
KREIS OFFENBACH 
Der Kreisausschuss 
 
gez. Peukert 
Verwaltungsdirektorin 


